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Nr. 02 Freitag, 9. Februar 2007 18. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, in dieser Ausgabe der
„Lauschaer Zeitung“ auf unser vielfältiges Veranstaltungsange-
bot für 2007 hinzuweisen. Freilich liegt der Jahreshöhepunkt, der
alljährliche Kugelmarkt, erst wenige Wochen zurück, aber nach
dem Kugelmarkt ist vor dem Kugelmarkt!

Die ersten Auswertungen zeigen, der Kugelmarkt 2006 war ein
voller Erfolg. Auch oder gerade weil der Schnee ausblieb und der
Markt einer „grünen Woche“ glich, hatten wir eine tolle Besu-
cherresonanz. Bekanntlich lassen sich aber Erfolge nicht ohne
weiteres wiederholen. 

Deshalb sollten wir darüber nachdenken, wie wir den Kugelmarkt
noch attraktiver, zeitgemäßer und vor allem wirtschaftlicher
gestalten können. Dazu wird demnächst der Fremdenverkehrs-
und Gewerbeverein eine Veranstaltung durchführen. Wir als
Stadt werden dort unsere Vorschläge einbringen. lch bitte Sie,
beteiligen Sie sich konstruktiv an dieser Diskussion.

Das Museum für Glaskunst hat für das Jahr 2007 wieder viele
interessante Ausstellungen vorbereitet, welche Sie und Ihre Besu-
cher sich nicht entgehen lassen sollten. Die Sonderausstellung
„Thüringer Waldglas“ (25.02.-15.04.2007) zeigt Objekte aus den
Anfängen der Lauschaer Glasbläserei, deren Auswirkungen auf
spätere Gestaltungen von Produkten bis in die Gegenwart. 

Anschließend wird das Gesamtwerk des bekannten Glaskünstlers
Albrecht Greiner-Mai (Lauscha) in einer Personalausstellung
gewürdigt (22.04-08.07.2007). Begleitend dazu soll eine umfang-
reiche Publikation entstehen. 

In der Zeit vom 15.07.-16.09.2007 präsentiert Ihnen das Museum
vier Glasgestalter in der Ausstellung „Lauscha Aktuell 4“
(Thomas Müller-Litz, Jürgen Kob, Frank Bäz-Dölle und Bernd
Fiedler). 

Danach begeht das Museum mit einer Sonderausstellung das
Jubiläum „50 Jahre Meister des Kunstglasbläserhandwerkes“
(23.09.-25.11.2007). Aktuelle Informationen finden Sie auch
unter www.glasmuseum-lauscha.de. Abgeschlossen wird das
Museumsjahr mit einer Weihnachtsausstellung.

Aus unserer Partnerstadt Heubach kommt auch in diesem Jahr
wieder die Theatergruppe „Schwäbischer Albverein Heubach“.

Sie sind am Samstag, dem 3. März 2007 mit dem Stück „Hoch-
würden auf der Flucht“ im Kulturhaus Lauscha zu sehen.

Gemeinsam mit Siegfried Trzoß präsentieren wir Ihnen am Sonn-
tag, dem 22. April 2007 den Thüringenausscheid des Festivals
„Goldener Herbst“ im Kulturhaus, bei welchem im Vorjahr der
Lauschaer Teilnehmer Willi Petzold erfolgreich teilgenommen
hat.

Ganz im Zeichen der 300-Jahrfeier des Ortsteiles Ernstthal am
Rennsteig steht das Mondstürerfest vom 13. bis 15. Juli 2007.
Weiterhin ist eine Festveranstaltung zu diesem großen Jubiläum,
wozu ich die Einwohner von Ernstthal bereits an dieser Stelle
recht herzlich beglückwünsche, für Freitag, den 11. Mai 2007 vor-
bereitet.

Am Freitag, dem 5. Oktober 2007 steigt die 5. „Lauschaer Musik-
nacht“ und der Kugelmarkt 2007 in Lauscha und anschließend der
Weihnachtsmarkt in unserer Partnerstadt Heubach beschließen
das Veranstaltungsprogramm.

Neben den „städtischen“ Veranstaltungen erwarten uns auch in
diesem Jahr wieder zahlreiche Höhepunkte der Vereine. Ohne
diese wäre Lauscha um vieles ärmer. Der LCV hat für das 30. Jahr
seines Bestehens einiges geplant, was wir Ihnen schon heute emp-
fehlen kann, beispielsweise den Faschingsumzug am Samstag,
dem 10. Februar 2007.

Auch im Sommer wird es eine Köppleinkirmes geben (vom 5. bis
13. August 2007), ein Edelweißbrunnenfest und eine Kirchweih
im September. Die Gesangsvereine werden gemeinsam mit der
Stadt den Vorabend zum 3. Oktober ausgestalten und ein große
Anzahl an Sportveranstaltungen erwartet Sie.

Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm finden Sie
unter www.lauscha.de.

Im Namen der Stadt Lauscha sei an dieser Stelle all denen herzlich
gedankt, die mit ihrem Engagement zum Gelingen der Veranstal-
tungen beitragen. Ihnen verdanken wir, dass Lauscha auf kulturel-
lem und sportlichem Gebiet eine „Macht“ in unserer Region
bildet. 

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Zitzmann, Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss
der Stadt Lauscha hat im öffentlichen Teil

seiner Sitzung am 22. Januar 2007
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/09/07
Betreff: Wirtschaftsplan 2007

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha
beschließt die Vorlage des beigefügten Wirtschaftsplanes des
Eigenbetriebes Wasserwerk Lauscha für das Wirtschaftsjahr 2007
an den Stadtrat und empfiehlt die Beschlussfassung durch den
Stadtrat der Stadt Lauscha.

Der Wirtschaftsplan schließt

Trink- Ab Gesamt-
wasser- wasser- betrieb
versorgung entsorgung

Euro Euro Euro

a) im Erfolgsplan
mit den Erträgen 484.663 596.910 1.081.573
und den Aufwendungen 463.837 543.006 1.006.843

b) im Vermögensplan
mit den Einnahmen 265.434 1.476.193 1.741.627
und den Ausgaben 265.434 1.476.193 1.741.627

ab.

Die Höhe der Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung
beträgt 0 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
100.000 Euro festgesetzt und bedarf damit gemäß § 65 (2) Thür-
KO nicht der Genehmigung.

Die satzungsrechtlichen Regelungen erfolgen in der Haushalts-
satzung der Stadt Lauscha.

Beschluss-Nr. 04/01/07
Betreff: Gemeinsamer Flächennutzungsplan Neuhaus am

Rennweg - Lauscha

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss nimmt Kenntnis vom
Vorentwurf des gemeinsamen Flächennutzungsplanes Neuhaus

am Rennweg - Lauscha und empfiehlt dem Stadtrat die Beschluss-
fassung dazu.

Beschluss-Nr. 04/04/07
Betreff: Gebührenordnung für die Benutzung des Freibades

Lauscha

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss hat über die Gebühren-
ordnung für die Benutzung des Freibades Lauscha beraten und
empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lauscha die Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/08/07
Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Ein-

nahmen Städtebausanierung

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat
folgende Beschlussfassung:

1. Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage bei-
gefügten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Einnah-
men im Abschnitt 61 – Stadtsanierung. Die Deckung des
Finanzbedarfs in Höhe von 14.200 Euro erfolgt über Mehrein-
nahmen der HHST 63000.35000 – Straßenausbaubeiträge.

2. Die über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben
sind im 1. Nachtragshaushalt der Stadt Lauscha für das Haus-
haltsjahr 2007 zu veranschlagen.

Beschluss-Nr. 04/05/07
Betreff: Haus- und Badeordnung Freibad Lauscha

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss hat über die Haus- und
Badeordnung des Freibades Lauscha beraten und empfiehlt dem
Stadtrat der Stadt Lauscha die Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/07/07
Betreff: Verwaltungskostensatzung

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss hat über den Entwurf
der Verwaltungskostensatzung der Stadt Lauscha beraten und
empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lauscha die Beschlussfassung.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach
ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Lauscha
einzulegen. Die Frist für die Einlegung des Widerspruches
beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung die-
ser Allgemeinverfügung folgenden Tages.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage
bei dem Verwaltungsgericht Meiningen schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerich-
tes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden,
außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere
Frist geboten ist.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Lauscha) und
den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sollen angeben, die angefochtene Verfügung soll in
Unterschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der
festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.

Lauscha, den 31. Januar 2007

Zitzmann
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Grundsteuer 2007

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner Sitzung am 4. Dezem-
ber 2006 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 300 v.H. und die
Hebesätze der Grundsteuer B auf 330 v.H. festgesetzt.

Für das Kalenderjahr 2007 gelten somit die Hebesätze der Grund-
steuer A von 300 v.H. und Grundsteuer B von 330 v.H. bis zur
Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2007 weiter
(§ 61 Abs. 1 Nr. 2 ThürKO).

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2007 in der zuletzt für
das Kalenderjahr 2006 veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Steuern sind gemäß § 28 Abs. 1 GrStG zu je einem Viertel
ihres Jahresbetrages am 

15. Februar
15. Mai
15. August
15. November

fällig.

Kleinbeträge werden wie folgt fällig:

- Am 15. August in einem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn
Euro nicht übersteigt.

- Am 15. Februar und am 15. August zu je einer Hälfte des
Jahresbetrages, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

Auf Antrag kann die Grundsteuer auch ein einem Jahresbetrag am
1. Juli gezahlt werden. Die Änderung muss spätestens bis zum
30. September des vorangehenden Jahres beantragt werden.

Änderungen der Grundsteuer

Haben sich 2006 Änderungen der Grundsteuermessbeträge und
somit der Grundsteuerzahlungen ergeben, werden die Bescheide
für das Jahr 2007 zugeschickt.

Zahlungen

Einzahlungen können auf unser Konto

Konto-Nr. 877 780 700
BLZ 783 400 91
Institut Commerzbank Sonneberg

erfolgen.

Es wird gebeten, bei Überweisungen unbedingt das auf dem
Steuerbescheid vermerkte Kassenzeichen anzugeben, damit Fehl-
buchungen und unnötige Rückfragen vermieden werden.

Steuerzahler, die die Stadtverwaltung Lauscha ermächtigt haben,
die Steuer durch das Abbuchungsverfahren einzuziehen, bitten
wir um Überprüfung, ob die angegebene Bankverbindung noch
korrekt ist.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer
Rückbuchung wegen falscher Bankverbindung automatisch eine
Gebühr fällig wird. Diese Rückbuchungsgebühr wird durch
unsere Bank veranlasst.
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Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 25 (6) Thüringer Eigenbetriebsverordnung zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses des Wasserwerkes Lauscha zum
31. Dezember 2005 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses

I. Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner Sitzung am
4. Dezember 2006 folgenden Beschluss (Beschluss-Nr.
4/2121/06) gefasst:

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Jahresabschluss
des Eigenbetriebes Wasserwerk Lauscha zum 31. Dezember
2005.

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 wird mit
einer Bilanzsumme von 10.903.707,10 Euro und einem
Jahresverlust von 106.567,39 Euro festgestellt. Am
Jahresergebnis sind die Betriebszweige folgendermaßen
beteiligt:

Betriebszweig Trinkwasserversorgung . /. 29.154,68 Euro

Betriebszweig Abwasserentsorgung . /. 77.412,71 Euro

Der Werkleitung wird für das Geschäftsjahr 2005 Ent-
lastung erteilt.

2. Der Jahresverlust 2005 in Höhe von 106.567,39 Euro wird
zusammen mit dem bereits entstandenen Verlustvortrag in
Höhe von 462.212,43 Euro und dem Verlustausgleich in
Höhe von 63.333,07 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Lagebericht der Werkleitung wird gebilligt.

II. Der mit einer Ergänzung versehene uneingeschränkte Bestäti-
gungsvermerk der zum Abschlussprüfer bestellten VHL Revi-
sionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ber-
lin für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 lautet:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbe-
triebes „Wasserwerk Lauscha“ der Stadt Lauscha für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005
geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften
sowie den Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwor-
tung der Werkleitung des Eigenbetriebes.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-
betriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
und § 85 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen
geben. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Eigenbetriebes sind durch anhaltende Jahresverluste
und weiteren Kapitalbedarf für Investitionsmaßnahmen
gekennzeichnet. 

Ohne unsere Beurteilung einzuschränken weisen wir ergän-
zend darauf hin, dass sich die Stadt Lauscha gegenüber dem
Eigenbetrieb bezüglich des gesetzlich geforderten Verlustaus-
gleiches, für die Zeit bis zum Jahr 2000, in Höhe von TEuro 91
im Rückstand befindet.

Berlin, 19. Juli 2006

VHL Revisionsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Siegelabdruck)

Thomas Hettiger
Wirtschaftsprüfer“

III. Der Jahresabschluss 2005 und der Lagebericht liegen zur Ein-
sicht in der Zeit

vom 12. Februar 2007 bis 22. Februar 2007

zu den Dienstzeiten im Wasserwerk Lauscha öffentlich aus.

Zitzmann
Bürgermeister
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Kommunale Zusammenarbeit
der Städte Lauscha und Steinach

Die Bürgermeister der Städte Lauscha und Steinach haben in meh-
reren Arbeitsgesprächen Möglichkeiten und Perspektiven der
kommunalen Gemeinschaftsarbeit ihrer Kommunen erörtert. Im
Ergebnis wird folgende Erklärung abgegeben:

In Verantwortung für die Zukunft unserer Städte, ihrer Bürgerin-
nen und Bürger, in bewusster Wahrnehmung der demogra-
phischen und finanzpolitischen Entwicklungen, wollen wir,
selbstbestimmt handelnd, die Weichen für die Zukunft unserer
Kommunen so stellen, dass die Dienstleistungen für die Bürger
und die Verwaltungsaufgaben langfristig effektiv und in hoher
Qualität erfüllt werden.

Die Verwaltungsbereiche sowie die nachgeordneten Einrichtun-
gen sollen ausnahmslos und objektiv hinsichtlich einer gemeinsa-
men und effizienten Aufgabenbearbeitung geprüft werden. Dabei
werden vorbehaltlos alle Gestaltungsmöglichkeiten einbezogen.
Durch die Konzentration und die Zusammenführung von Aufga-
ben wollen beide Städte ihre Leistungsfähigkeit verbessern.

Das Gebot der Stunde heißt kommunale Gemeinschaftsarbeit. Ein
erster Schritt ist bereits getan, eine Zweckvereinbarung über die
Zusammenarbeit beider Städte im Bereich des Ordnungsamtes
wurde im Dezember 2006 geschlossen. 

Als Perspektive wird die Bildung einer Einheitsgemeinde, ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben in Thüringen, bis 2009
angestrebt. Dafür werden kurzfristig Arbeitsgruppen aus Vertre-
tern beider Städte gebildet. Die Zusammenarbeit der beiden Städ-
te mit bisherigen Partnern bleibt bestehen, weitere Partner sind
eingeladen, sich zu beteiligen. 

ENDE AMTLICHER TEIL

Kommunale Zusammenarbeit mit Steinach
wird ausgebaut

Das Gebot der Stunde für alle Kommunen heißt kommunale
Gemeinschaftsarbeit. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen gilt
es, mit den vorhandenen Finanzen sparsam und effektiv umzu-
gehen.

Die Stadtverwaltung Lauscha prüft und analysiert daher, in wel-
chen Bereichen Einsparungen ohne Qualitätsverluste für die Bür-
ger möglich sind bzw. wie mit dem gleichen Aufwand die Qualität
der Dienstleistungen verbessert werden kann.

Ein erster Schritt wurde mit der Stadt Steinach getan. Der Stadtrat
Lauscha beschloss in der Sitzung am 4. Dezember 2006 eine
Zweckvereinbarung mit der Stadt Steinach über die Zusammenar-
beit im Bereich des Ordnungsamtes.

Insbesondere wurden gemeinsame Einsatzmöglichkeiten und
gegenseitige Vertretungsbefugnisse vereinbart. Weitere Möglich-
keiten der gemeinsamen Aufgabenbearbeitung werden geprüft.

Die beiden Bürgermeister bei der Vertragsunterzeichnung
am 21. Dezember 2006 in Lauscha

Wir sehen diese Erklärung nicht im Widerspruch zu dem ausge-
wiesenen funktionsteiligen Mittelzentrum Neuhaus am Rennweg /
Lauscha, sondern im Gegenteil als förderlich hinsichtlich der
bevorstehenden Überprüfung der Kriterien des Landesentwick-
lungsplanes.

Norbert Zitzmann Ulrich Kurtz
Bürgermeister Stadt Lauscha Bürgermeister Stadt Steinach
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NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen Stadtverwaltung

Lauscha – Altstadtsanierung
Eröffnung des Sanierungsbüros

am 25. Januar 2007

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lauscha,

am 25. Januar 2007 wurde im Kulturhaus am Hüttenplatz das
Sanierungsbüro der Stadt Lauscha eröffnet. Das Sanierungsbüro
wird Anlaufstelle für die Bürger der Stadt zu Fragen der Vorberei-
tung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in Lauscha
sein. 

Ansprechpartner werden die Mitarbeiter der LEG Thüringen, die
jeweils donnerstags, alle vierzehn Tage in der Zeit von 15.00 Uhr
bis 18.00 Uhr für Beratungstermine zur Verfügung stehen.

Dabei ist es Ziel der Stadt, insbesondere private Sanierungsmaß-
nahmen zu stimulieren und zu unterstützen. Im Rahmen eines
Kommunalen Förderprogramms beabsichtigt die Stadt, für priva-
te Sanierungsmaßnahmen umfangreiche finanzielle Mittel zur
Verfügung zu stellen. Alle Modalitäten zur Vorbereitung privater
Sanierungsmaßnahmen werden im Sanierungsbüro abgestimmt
werden.

Die nächsten Öffnungstermine des Sanierungsbüros sind

am 08.02., 22.02., 08.03., 22.03., 05.04.2007

jeweils von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Für die Vereinbarung eines konkreten Termins können sich inter-
essierte Bürger jederzeit auch an die Mitarbeiter der LEG Thürin-
gen, Herrn Jaeger und Frau Juds (Telefon 0361/5 60 32 30)
wenden.

Ich würde mich freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Lauscha zahlreich von der Möglichkeit Gebrauch machen,
sich im Sanierungsbüro zu Fragen des Bauens und des Finanzie-
rens von Sanierungsmaßnahmen zu informieren und sage Ihnen
meine umfassende Unterstützung Ihrer Aktivitäten bei der Ver-
schönerung der Stadt Lauscha durch die Stadtverwaltung und die
LEG Thüringen zu.

Lauscha, 30. Januar 2007

Norbert Zitzmann
Bürgermeister 

Neue Verwaltungskostensatzung

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner Sitzung am 29. Januar
2007 eine neue Verwaltungskostensatzung beschlossen. Diese
wird in der nächsten Ausgabe der Lauschaer Zeitung veröffent-
licht.

Lauscha – Altstadtsanierung
Einladung zur Bürgerinformationsveranstaltung

am 24. Februar 2007 um 14.00 Uhr
im Kulturhaus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lauscha, 

mit der Aufnahme der Stadt Lauscha in das Bund-Länder-Städte-
bau-Förderungsprogramm in 2006 haben sich die Rahmenbedin-
gungen für die Durchführung von Stadtsanierungsprojekten in der
Stadt wesentlich verbessert. 

Gemeinsam mit der LEG Thüringen ist die Vorbereitung und
Umsetzung umfangreicher Sanierungsprojekte in den nächsten
Jahren vorgesehen. Dabei sollen sowohl öffentliche als auch
insbesondere private Baumaßnahmen durch Gewährung von
Städtebauförderungsmitteln umfassend stimuliert und unterstützt
werden.

Am Samstag, dem 24. Februar 2007

um 14.00 Uhr

im Kulturhaus

findet die erste Bürgerinformationsveranstaltung zur Stadt-
sanierung statt, zu der Sie hiermit herzlich eingeladen werden. 

Im Rahmen der Veranstaltung werden Sie über die vorgesehenen
Projekte, den aktuellen Planungsstand und insbesondere über För-
dermöglichkeiten umfassend informiert. Ziel ist es, gemeinsam in
den nächsten Jahren Stadtsanierungsmaßnahmen durchzuführen,
die zu einer nachhaltigen Verbesserung des Stadtbildes führen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen
könnten.

Lauscha, 29. Januar 2007

Norbert Zitzmann
Bürgermeister
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Lauscha – Altstadtsanierung
Sanierungsbeirat

Aufruf zur Mitarbeit im Beirat

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lauscha!

Mit der Aufnahme der Stadt Lauscha in das Bund-Länder-Städte-
bau-Förderungsprogramm in 2006 haben sich die Rahmenbedin-
gungen für die Durchführung von Stadtsanierungsprojekten in der
Stadt wesentlich verbessert. Gemeinsam mit der LEG Thüringen
ist die Vorbereitung und Umsetzung umfangreicher Sanierungs-
projekte in den nächsten Jahren vorgesehen. Dabei sollen sowohl
öffentliche als auch insbesondere private Baumaßnahmen durch
Gewährung von Städtebauförderungsmitteln umfassend stimu-
liert und unterstützt werden.

Die Vorbereitung von Projekten soll gemeinsam mit den Bürgern
der Stadt Lauscha erfolgen. Vor diesem Hintergrund sind interes-
sierte Bürger aufgerufen, im Sanierungsbeirat, der neu gegründet
werden soll, mitzuarbeiten. Der Sanierungsbeirat wird im Abstand
von zwei Monaten zusammentreffen und vorliegende Planungen
und Sanierungsprojekte bewerten und Zielstellungen für Sanie-
rungsmaßnahmen aufstellen. Die Bürger im Sanierungsbeirat
werden fachlich unterstützt durch Mitarbeiter der Stadt und der
LEG Thüringen.

Bürger, die sich für eine Mitarbeit im Sanierungsbeirat interessie-
ren und weitere Detailinformationen wünschen, melden sich bitte
bei der:

Stadtverwaltung Lauscha
Hauptamtsleiter Herr Krauße
Telefon: 03 67 02/29 00

Lauscha, 9. Januar 2007

Krauße
Amtsleiter

Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Wanderwegewart gesucht

Für die Instandhaltung und Markierung unserer Wanderwege
sucht die Stadt Lauscha einen ehrenamtlichen Wanderwegewart.
Es ist vorgesehen, für diese ehrenamtliche Tätigkeit eine monatli-
che Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Interessierte Bürger melden sich bitte in der Stadtverwaltung
Lauscha, Hauptamt, Herr Krauße.

Gemeinsame Bibliothek
der Städte Lauscha und Steinach

Die Städte Lauscha und Steinach beabsichtigen, ab 1. Februar
2007 die Bibliothek in Steinach gemeinsam zu betreiben. Hier ist
vorgesehen, dass die Leistungen der Bibliothek Steinach

am Dienstag, dem 13. Februar 2007

von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr

im Rathaussaal der Stadt Lauscha

vorgestellt werden. Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger zu dieser Veranstaltung herzlich ein.

Die Bibliothek befindet sich im Schiefermuseum Steinach, Dr.-
Marx-Planck-Straße 21. Die Leiterin ist Frau Hausdörfer.

Öffnungszeiten:

Dienstag 13.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr

Telefon: 03 67 62/3 25 69

DRK Kreisverband Sonneberg e.V.

Information des DRK Sonneberger
Kreisverbandes e.V. an die Blutspender

Zunächst möchten sich der DRK Sonneberger Kreisverband und
die Kameraden der Bergwacht Lauscha bei allen Blutspendern der
Stadt Lauscha recht herzlich für ihre freiwillige und kostenlose
Blutspende bedanken. Denn es sind Sie, liebe Blutspender, die mit
ihrer unentgeltlichen Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz
dafür sorgen, dass Mitmenschen das Leben gerettet oder die
Gesundheit wiedergegeben werden kann. 

Wie bereits in der Dezemberausgabe der „Lauscher Zeitung“
informiert, werden alle DRK-Blutspendetermine ab sofort insge-
samt in Thüringen unter dem Dach des Deutschen Roten Kreuzes
organisiert und durchgeführt. Und Sie können sicher sein, dass
Ihre Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz nur für die Erhal-
tung der Gesundheit und die Rettung von Menschenleben einge-
setzt wird. Bezahlung von Blutspenden wird es beim DRK nie
geben, denn wer Geld für eine Spende nimmt, ist kein Spender
mehr.

Spenden Sie bitte Ihr Blut weiterhin beim Deutschen Roten Kreuz.
Bedenken Sie bitte, dass es in Ihrer Stadt die Bergwachtler waren,
die vor vielen Jahren die Blutspende in Lauscha aufgebaut haben.
Deshalb werden Sie auch weiterhin wie gewohnt von dem Ihnen
bekannten Helferteam der Bergwacht Lauscha liebevoll betreut
und umsorgt. Geändert hat sich für Sie als Blutspender nur der Ort.
Ihre nächste DRK Blutspende findet statt

am Donnerstag, dem 8. Februar 2007

in der Zeit von 17.30 bis 20.00 Uhr

in der AWO Begegnungsstätte Obermühle

Mit Ihrer kostenlosen Blutspende retten Sie Leben und denken Sie
daran – es könnte Ihr eigenes sein!

DRK Sonneberger Kreisverband e.V.
Bergwacht Lauscha

ÖFFENTLICHER TEIL




